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' sen Lasten belegt werden, sondern müssen ftey
seyn ; diesen Unterschied soll das Gutachten
deutlich aufstellen, und zu diesem Ende hin
muß dasselbe der Commission zurükgewiesen
werden.

Legler ist durchaus Secretans Meinung,
und glaubt es verstehe sich von selbst, daß
Pachter von Nationalgütern so gut wie andre
Bürger, den Einquartierungen, den Requisitions-
fuhren und Lieferungen unterworfen bleiben,
ungeachtet der Aufstellung des Grundsatzes
dieses §.

Schlump f. Die lezte Botschaft des Di-
rektoriums über diesen Gegenstand ist der best?
Beweis wider das vorgelegte Gutachten, wel-
ches aller Gerechtigkeit ' zuwider wäre, indem
es Nalivnaigüteru ein Privilegium giebt, weis
ches in einer Republik durchaus nicht Statt
haben soll. Ich stimme für Verwerfung des!
Gutachtens.

Beutler ist auch Schlumpfs Meinung, und
will nicht privilegirre Güter haben.

Escher. Das Gutachten ist offenbar um
deutlich, weil es dazu Anlaß gab, von Staats-
abgaben, gewöhnlichen Gemeindsbeschwerden
und den jetzigen Kriegslasten zu sprechen und
dieselben zu vermengen, da doch einstweilen
nur von diesen lezkeru die Rede ist. Um das
jetzige Verhältniß, welches wir zu bestimmen
haben, gehörig zu fassen, so denke man sich
nebe» einander zwei Dörfer, deren Ausdeh-
nung, Vermögenszustand und Kriegsbeschwer-
den ganz gleich smo. In dem einen dieser
Dörfer wohnen ioc> Bürger, denen der ganze
Dorfbezirk eigenthümlich zugehört; in dem an-
dern Dorf aber sind nur 50 Bürger, und die
Hälfte des Bezirks besteht aus Nationalgütern;
nehmen wir nun dem Grundsaz des Gutachtens
zufolge, die Nationalgüter von allen Kriegs-
lasten aus, so werden offenbar die 50 Bürger
des einen Dorfs, der Nationalgüter wegen so
viel zu tragen haben, als die l-o Bürger des
Dorfs ohne Nationalgüker; das ist: erstere
sind durch unser Gesez doppelt belastet, welches
durchaus ungerecht ist: wollen wir also ge-
recht gegen alle Bürger seyn, so müssen nicht
die Pachter der Nationalgüker nach ihrem in-
d vwuellcn Vermögen, sondern nach dem Be-
t ag der Nationalgüter, die sie im Pacht ha-
Inn jedoch mit Rükgreifrecht auf die Nation
belegt Wüche». Hubers Einthelluug der Isa-

tionalgüter ist nicht annehmbar, denn sie würde
m gewissen Fällen die gleiche Ungerechtigkeit
bewirken wie das Gutachten. Man nehme z. B.
an, eine Gemeinde habe Holzlieferung zu ma-
chen; würden nun die Nationalforsien von all
lcn Kriegsbcschwcrdcn befreit, so würd« da-
durch der Privalwaid um so viel mehr belastet,
welches wieder ungerecht ware. (Forts, folgt.)

I il I ä n d i s ch e Nachrichten.
Zürich, 4. Jan. Mit Sehnsucht erwart«

ich die Bekanntmachung der dem gesezgebenden
Corps vorzuschlagenden Verfassungsacte; es

herrscht bei unsern guten und sonst unbefangen-
sten Köpfen eine nnglükiiche Tendenz zum K-
derativsystcm. Sie fangen jezt an die Unnch-

lichkeit der Einen « poarsriori aus der biffst
rigcn Erfahrung zu beweisen, reden dann fm«

lich von einer vervollkommneten ConföderaÄ»
u. s. w. — wissen aber weder im Einzelnen

noch im Zusammengesezten, was sie eigentlich

wollen und sehen nicht, daß sie sich gerade auf

halbem Weg zum Bessern, wieder in ein Chaos

zurükwerfen würden. Ich für meinen The»

sehe es hingegen als die einzige gute Seite vo»

unserm Uuglük und besonders von demjemchn

der kleinen Kantone an, daß wir nun mufft
genug sind, uns zusammenzufügen: wenn stfi

nicht, dann nimmer!
— Unsere Wahlversammlung hak der

sehen Constitution und den sogenannte» Vons,

Wahlen Ehre gemacht, obgleich die aitti-austro,
oligarchische Parthci im ersten Schreck?" "e,

hauptet hatte, sie sey bei der Ausstoß^ '
kurz gekommen und obgleich der
Statthalter Pftnninger am 22. Dec. SM » '

funden hatte an das Direktorium zu
es seyeu durch die UrVersammlungen entlw' ^Contrerevolutlonärs und gewesene csterreicyn

Werber zu Wahlmännern gewählt worden, '

durch das Loos seyen beinahe alle dieft w
bcn, da hingegen die meisten und besten ^knoten ausgeschlossen worden, es fty
befürchten, daß die Wahlen gar nicht zum

sten der Republik ausfallen werden —- /'lD.-rs
her frage er an: ob solche Contrcrcvvim
und östr. Werber nicht von der Walffon

- ^lung ausgeschlossen werden könnten? ^rekloriuin antwortete den 27.
Minister des Innern, es finde nicht w
«was zu verfügen.
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